
 

  

       

      

 

 

     

         

        

   

        

         

        

         

           

         

        

  

         

 

   

 

 

   

  

Hernals schützt seine Bäume im SWW und SPK 

Die BezirksrätInnen der Grünen Alternative Hernals stellen in der Sitzung der 

Bezirksvertretung am 10.03.2021 gemäß § 104 WStV folgende 

RESOLUTION 

Resolutionstext: 

Der Bezirk Hernals spricht sich für den Baumschutz des Baumbestandes aus, der 

sich auf Grundstücken befindet, für die, durch die geltenden Flächenwidmungspläne, 

die Widmungen SPK -Parkschutzgebiet- und SWW- Schutzgebiet Wald und 

Wiesengürtel- ausgewiesen sind. 

Begründung:  

An den Hängen der Regionen „Schafberg“ und „Heuberg“ befinden sich mehrere 

Flächen, die durch die Widmung Parkschutzgebiete (SPK) und Schutzgebiet Wald-

und Wiesengürtel (SWW) eigentlich streng geschützt sind und im 

Landschaftsschutzgebiet liegen. In den letzten Monaten hat sich gezeigt, dass 

unsachgemäße Bauarbeiten zu Schäden an Bäumen geführt haben, die sich in einer 

dieser Schutzzone befunden haben und die daraufhin entfernt werden mussten. 

Neuerliche Aufforstungen können den Verlust von wertvollen Bäumen nur 

zeitversetzt wieder beheben. 

Für derart geschützte Flächen im SPK und SWW gilt § 24 (4) des Wiener 

Naturschutzgesetzes. 

4) Grundflächen, die am 1. 3. 1985 nach der Bauordnung für Wien, LGBl. für Wien Nr. 11/1930 in der 

Fassung LGBl. für Wien Nr. 13/1985, als Parkschutzgebiet oder Schutzgebiet Wald- und Wiesengürtel 

gewidmet waren, sind Landschaftsschutzgebiete im Sinne des Abs. 1, sofern dies nicht durch 

Verordnung der Landesregierung bereits widerrufen wurde. Diese Bestimmung gilt nicht für 

Grundflächen im 1., 3., 4., 5. und 9. Bezirk. Durch Verordnung der Landesregierung können zusätzlich 

https://www.wien.gv.at/recht/landesrecht-wien/rechtsvorschriften/html/l4800000.htm
https://www.wien.gv.at/recht/landesrecht-wien/rechtsvorschriften/html/l4800000.htm


 

   

     

        

   

 

 

 

       

          

       

 

 

     

 

   

 

Schutzmaßnahmen (Abs. 3) bestimmt werden. Die Unterschutzstellung kann durch Verordnung der 

Landesregierung widerrufen werden, wenn die Voraussetzungen des Abs. 1 nicht mehr zutreffen. 

Als Willenskundgebung soll diese Resolution in geeigneter Form an die Bevölkerung 

kundgemacht werden. Die 

KUNDMACHUNG 

soll durch Aushang in der gassenseitigen Amtsvitrine des Magistratischen 

Bezirksamtes 17 binnen 3 Werktagen auf die Dauer von ca. 30 Kalendertagen 

erfolgen und auf der offiziellen Webseite des Bezirks Hernals veröffentlicht werden. 

Für die Fraktion Grüne Alternative Hernals 

Richard Heuberger, Klubvorsitzender 
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